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RS OGH 1982/2/10 3Ob638/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.02.1982

Norm

ABGB §1053

ABGB §1054

Rechtssatz

Der Kaufpreis muß nur bestimmbar sein, wobei es bei einem Verkauf gegen Leibrente genügt, wenn die Höhe des vom

Käufer aufzubringenden Gesamtbetrages erst durch die Lebenszeit des Rentenberechtigten fixiert wird.
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